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Was kostet ein Kleingarten? Eine rein 

rhetorische Frage, denn wir alle wis-

sen: Kleingärten stehen nicht zum Verkauf. 

Gemeint ist der Kaufpreis für Anpflanzungen 

und Aufbauten bei einem Nutzerwechsel. Bei 

der Wertermittlung gibt es immer wieder un-

terschiedliche Auffassungen zwischen dem 

Verpächter und dem abgebenden Nutzer.

Häufi ger Streitpunkt sind Beseitigungsfor-

derungen des Verpächters, der rechtskonfor-

me Zustände nach dem Bundeskleingarten-

gesetz (BKleingG) herstellen will und muss. 

Solche Beseitigungsaufl agen mindern natür-

lich die in der Wertermittlung festgestellte 

Endsumme. Immer wieder genutzte, aber in 

der Regel nicht stichhaltige Argumente des 

abgebenden Pächters sind „Das hat Bestands-

schutz“ oder „Das hab ich so vom Vorpächter 

übernommen“ oder „Die Beseitigung wurde 

in vorherigen Nutzerwechseln ja auch nicht 

verlangt“.

Laube ist keine Wertanlage

Oft  wird leider vergessen, dass die Nutzung 

eines Kleingartens jeder Person – weitge-

hend unabhängig von ihren sozialen und 

fi nanziellen Verhältnissen  – off enstehen 

muss. Mit diesem Vorteil für die Allgemein-

heit rechtfertigen sich u.a. die Restriktionen 

des BKleingG gegenüber dem Bodeneigen-

tümer: Dieser kann weder die Pacht frei wäh-

len noch beliebig über eine anderweitige 

Nutzung der Fläche bestimmen. 

Für den Pächter bedeutet das: Seine Laube 

kann keine Wertanlage sein, sie muss für je-

dermann erschwinglich bleiben. Ohnehin 

sieht ja der § 3 Abs. 2 BKleingG nur „eine Lau-

be in einfacher Ausführung“ vor, luxuriöse 

Ausstattungen wie Einbauküchen, komplette 

Bäder, Heizungs- oder Klimaanlagen sind fehl 

am Platz. Die Wertermittlungsrichtlinie des 

Landesverbands ignoriert daher zu Recht Son-

dereinbauten bei der Bewertung der Laube.

Viele Kleingärtner hegen und pfl egen ihre 

Laube hingebungsvoll und mit (z. T. notwen-

digem) fi nanziellem Aufwand. Eine neue 

Dacheindeckung kostet schon mehrere Tau-

send Euro, neue Fenster, neuer Putz, eine 

schicke Außenverkleidung machen die Lau-

be nicht nur lieb, sondern auch teuer. Das 

Bewusstsein, nur für eine befristete Zeit auf 

fremden Grund und Boden kleingärtnerisch 

tätig zu sein, wird da schnell vom Stolz auf 

das „eigene Grundstück“, wie viele ihre ge-

pachtete Parzelle selbstbewusst benennen, 

verdrängt. Dann ist die Enttäuschung eines 

abgebenden Pächters groß, wenn er nach all 

diesen Ausgaben für seine Laube nur einen 

Bruchteil des erhofft  en Ergebnisses in der 

Wertermittlung sieht. Schon wegen der Al-

tersabschreibung wird die Wert ermittlung 

der Laube deutlich geringer ausfallen als der 

ursprüngliche Kaufpreis. 

Nach Erklärung der Zusammenhänge (An-

pfl anzungen und Aufb auten als Scheinbe-

standteile des Grundstücks nach § 95 BGB, 

BGH-Urteil vom 21.2.2013 – III ZR 266/12, 

gesetzeskonforme Bebauung zur Sicherung 

der Kleingartenanlage, pachtvertragliche 

Vereinbarung zum Pächterwechsel u.a.m.) 

haben die meisten Pächter Verständnis und 

ermöglichen, eventuell leicht missmutig, 

einen reibungslosen Nutzerwechsel.

Pächterin verlangte 20.000 Euro
Doch vereinzelt gibt es abgebende Pächter, 

die doch noch auf ihren Wunschpreis für die 

Kein Anspruch auf „Ablöse“
Pächterwechsel: Aktuelles Urteil bestätigt Pfl icht 
zur Herausgabe ohne Wenn und Aber

Parzellen kann man 

nicht „kaufen“

Vorsicht, Falle! Der Landesverband der 

Gartenfreunde und die Senatsumwelt-

verwaltung warnen Kleingarteninteres-

sierte vor „Kauf“-Angeboten von abge-

benden Pächtern. Denn für die Vergabe 

der Parzellen und die Festlegung der 

Entschädigungssumme sind ausschließ-

lich die Bezirksverbände zuständig. 

Info-Blätter dazu gibt es in vier Spra-

chen.

www.bit.ly/vorsichtfalle

Wieviel Geld gibt es für die gut 
erhaltene Laube? Das ist nicht 

Verhandlungssache, sondern 
wird in der Wertermittlung vom 

Bezirksverband festgelegt.
Fotos: Verlag W. Wächter;

K.-U. Häßler/Adobe Stock (l.u.)
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Vor einem Jahr war ein zukunfts-

trächtiges Projekt in Mosambiks 

Hauptstadt Maputo schon einmal 

Thema im Gartenfreund: Unter der 

Überschrift „Schon 50 Cent können 

Leben lebenswert machen“ (Garten-

freund 12/2022) riefen wir zur Unter-

stützung der dort tätigen Kleinbauern 

auf. Aufgrund von Klimaveränderun-

gen in der Region nahe des Indischen 

Ozeans schreitet die Bodenversal-

zung voran und bedroht die lokale 

Versorgung der Metropole mit fri-

schem Gemüse nachhaltig. Deshalb 

ist das Projekt für die dort tätigen 

Bauern – in etwa vergleichbar mit uns 

Kleingärtnern – überlebenswichtig, 

da es dazu beiträgt, sich der Versal-

zung wirksam entgegenzustellen.

Hälfte der Mittel schon zusammen
Bis heute wurden auf das eigens dafür ein-

gerichtete Konto des Lichtenberger Bürger-

meisters rund 3000 Euro eingezahlt. Die 

Spenden kamen überwiegend von Lichten-

berger und Hellersdorfer Gartenfreunden, 

aber auch von einem Kleingärtner aus Char-

lottenburg. Vielen Dank dafür!

Zur Anschubfi nanzierung des Gesamtpro-

jektes sind aber rund 5500 Euro erforderlich. 

Der Beginn des Projektes war eigentlich 

schon für April 2023 geplant, ist jetzt jedoch 

für April oder Mai dieses Jahres fest vorgese-

hen. Im November 2023 besuchte dazu eine 

Lichtenberger Delegation unter der Leitung 

des ehemaligen Bezirksbürgermeisters Mi-

chael Grunst die mosambikanische Haupt-

stadt. Dort fand ein Workshop statt, auf dem 

sich Vertreter Lichtenbergs und Maputos 

ausschließlich zu Fragen über das weitere 

Vorgehen und die speziellen Verantwortlich-

keiten bei der Durchführung des Projektes 

zur Problematik der Bodenversalzung ver-

ständigten.

Mobilisiert Eure Reserven!
Durch den Beauft ragten für Europa, Nach-

haltigkeit und kommunale Entwicklungspo-

litik des Bezirksamtes Lichtenberg, Tilo Hase, 

wurden Mitte Januar entsprechende Anträge 

bei „Engagement Global – SKEW“ eingereicht, 

Auf gutem Boden sich selbst versorgen
BV Lichtenberg unterstützt Projekt gegen Bodenversalzung in Mosambik und ruft zu Spenden auf

um fi nanzielle Mittel für das Gesamtprojekt 

zu erhalten. Mit der entsprechenden An-

schubfi nanzierung gehen alle Verantwortli-

chen davon aus, dass die beantragten Mittel 

im März/April 2024 bereitgestellt werden 

können.

Unsere Bitte an Euch als Berliner Kleingärt-

nerinnen und Kleingärtner lautet deshalb, 

nochmals Eure Reserven zu mobilisieren, um 

benötigte Mittel für die Anschubfi nanzierung 

bereitstellen zu können. Auch im Namen der 

landwirtschaft lichen Kooperativen Maputos 

bedanken wir uns bereits jetzt für Euren Bei-

trag, mit dem Ihr Großes leisten könnt!

Wolfgang Beyer

1. Vorsitzender BV Lichtenberg

Spenden werden erbeten 

auf dieses Hilfskonto:

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

Berliner Sparkasse

IBAN: DE20 1005 0000 1783 9229 11

Verwendungszweck: 1641000398919 – 

Projekt Bodenversalzung in Mosambik

Maputos Kleinbauern brauchen Hilfe im Kampf 
um ihre Ernteerträge. Foto: Kerstin Zimmer

Laube kommen wollen – entweder mit einem 

fi ngierten Kaufvertrag über die Übernahme 

des Inventars zu horrenden Preisen oder mit 

undokumentierten Barzahlungen. Soweit 

solche Tricksereien bekannt werden, kann 

der Verpächter dagegen durchaus erfolgreich 

vorgehen. 

In einem Fall war die Diskrepanz zwischen 

dem Ergebnis der Wertermittlung von 

1600 Euro und den Wunschvorstellungen der 

abgebenden Pächterin besonders hoch: Sie 

setzte den Wert ihrer Laube mit mindestens 

20.000 Euro an und weigerte sich konsequent, 

einen Nutzerwechsel auf der Basis der Wert-

ermittlung zu vollziehen. Dem Bezirksver-

band blieb nichts anderes übrig, als andert-

halb Jahre nach Kündigungstermin auf 

Herausgabe und Räumung der Parzelle zu 

klagen. Das Amtsgericht Pankow hat dieser 

Klage 2023 rechtskräft ig stattgegeben. Die 

Urteilsbegründung ist ebenso prägnant wie 

abschließend: „Der Kläger hat einen Anspruch 

aus § 546 i. V. m. § 581 (2) BGB auf die Räu-

mung und Herausgabe der … Parzelle. Denn 

das Pachtverhältnis ist durch die von der Be-

klagten erklärten Kündigung beendet. Auf 

alles Weitere kommt es nicht an, insbesonde-

re nicht auf den Streit um die Bewertung der 

Aufb auten und Anpfl anzungen, aus welchem 

der Beklagten auch kein Zurückbehaltungs-

recht erwächst.“ (AG Pankow 101 C 70/23)

Keine Deals mit Parzellen!

„Auf alles Weitere kommt es nicht an“ – das 

ist ein Argument, das künft ig viele Diskussi-

onen zwischen abgebendem Pächter und 

Verpächter vereinfacht und verkürzt. Sofern 

pachtvertragliche Regelungen nichts anderes 

vorsehen, hat der Pächter weder einen An-

spruch auf eine bestimmte „Ablösesumme“ 

noch darauf, bestimmte Teile von Aufb auten 

auf der Parzelle zu belassen.

Es liegt naturgemäß im Interesse aller 

Kleingartenvereine, frei werdende Parzellen 

zügig in einem gepfl egten Zustand an einen 

Nachpächter zu übergeben. Es ist aber auch 

das Interesse, ja die Pfl icht des Verpächters, 

den Pächterwechsel zur (Wieder-)Herstel-

lung rechtskonformer Zustände zu nutzen. 

Und es ist unser aller Interesse, dass der 

Pächterwechsel nicht zu einem Spekulati-

onsobjekt verkommt!

Holger Thymian

1. Vorsitzender Bezirksverband Weißensee


